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MIT GRÜNORDNUNGSPLAN  

 

   

NR. 02 „KELHEIM-KELHEIMW INZER-
STRASSE-W EINBERGW EG“ 
VORHABENBEZOGENES DECKBLATT NR. 04 

 

   
STADT 
LANDKREIS  
REGIERUNGSBEZIRK  

KELHEIM  
KELHEIM  

NIEDERBAYERN  

  

   

Präambel: 
Die Stadt Kelheim erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-
1-I) zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2019 (GVBl. S. 408), 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl I S. 3786), Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt 
geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBI. S. 737) und der 
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl 1991 I S. 58) zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I 1057) dieses 
vorhabenbezogene Deckblatt Nr. 04 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
Nr. 2 „Kelheim -Kelheimwinzerstraße-Weinbergweg“ als 

S a t z u n g. 

  

   

§ 1 
Für das vorhabenbezogene Deckblatt Nr. 04 zum Bebauungs- und 
Grünordnungsplan Nr. 02 „Kelheim -Kelheimwinzer straße -Weinbergweg“ gilt der 
vom Ingenieurbüro Komplan, Leukstraße 3, 84028 Landshut ausgearbeitete 
Entwurf mit dem beschlossenen räumlichen Geltungsbereich einschließlich 
textlicher und planlicher Festsetzungen nebst Begründung in der Fassung vom 
20.04.2020. 
 

§ 2 
D a s  vorhabenbezogene Deckblatt Nr. 04 zum  Bebauungs- und 
Grünordnungsplan N r .  02 „Kelheim-Kelheimwinzerstraße-W einbergweg“ mit 
Begründung in der Fassung vom 20.04.2020 tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
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A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 

 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO 

1.1 Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO folgende Nutzungen: 
 Vergnügungsstätten, 
 Tankstellen. 

 
1.2 Gliederung der zulässigen Nutzungen 

Im MU-1 sind wohnliche Nutzungen nur im Obergeschoss der Gebäude zulässig. 
Gemäß § 6a Abs. 4 BauNVO ist im MU-1 ein Anteil von mind. 60 % der Geschossfläche für 
gewerbliche Nutzungen zu verwenden. 

 
 
2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
2.1 Zulässige Grund-/ Geschossfläche 

Nutzung 
Grundflächenzahl - GRZ 

§ 19 BauNVO 
Geschossflächenzahl - GFZ 

§ 20 BauNVO 
MU-1 max. 0,6 max. 1,0 

MU-2 und MU-3 max. 0,4 max. 1,2 

 
2.2 Zahl der Vollgeschosse 
2.2.1 Zubehöranlagen - Garagen/ Carports/ Nebengebäude 

max. 1 Vollgeschoss zulässig 
Bauweise:   Erdgeschoss (E). 
Die Anordnung der Garage/ Carports/ Nebengebäude hat oberirdisch zu erfolgen. 
Die Errichtung von Kellergaragen ist zulässig. 

2.2.2 Gebäude 
max. 2 Vollgeschosse zulässig 
Bauweise:   Erdgeschoss und 1 Obergeschoss (E+I). 
  Das 2. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen. 
max. 3 Vollgeschosse zulässig 
Bauweise:   Erdgeschoss und 2 Obergeschosse (E+II). 
  Das 3. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen. 
zwingend 2 Vollgeschosse 
Bauweise:   Erdgeschoss und 1 Obergeschoss (E+I). 
  Das 2. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen. 
zwingend 3 Vollgeschosse 
Bauweise:   Erdgeschoss und 2 Obergeschosse (E+II). 
  Das 3. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen. 
zwingend 4 Vollgeschosse 
Bauweise:   Erdgeschoss und 3 Obergeschosse (E+III). 
  Das 4. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen. 
 

2.3 Höhe baulicher Anlagen 
2.3.1 Wandhöhe 

Zubehöranlagen - Garagen/ Carports/ Nebengebäude: max.    3,00 m 
Hauptgebäude 
Gebäude - 2 Vollgeschosse max.    7,00 m 
Gebäude - 3 Vollgeschosse max.    9,50 m 
Gebäude - 4 Vollgeschosse max.  12,00 m 
Definition: 
Die Wandhöhe ist zu messen ab FFOK-Erdgeschoss bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der Wand.  
 

2.4 Höhenlage baulicher Anlagen  (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
Die FFOK-Erdgeschoss der Gebäude und baulichen Anlagen ist auf das Niveau der 
jeweiligen Erschließungsstraße zu legen (Bezugspunkt im Zufahrtsbereich gemäß 
Planzeichen). Eine Höhendifferenz bis max. 0,5 m ist zulässig. 
 

3 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 
Auf den privaten Grundstücksflächen sind ausreichend dimensionierte Rückhalte- bzw. 
Pufferanlagen zur Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Form von 
Zisternen, Rückhaltemulden oder Teichanlagen bereitzustellen (dezentrale 
Niederschlagswasserrückhaltung). 
Gemäß vorliegenden Bodenuntersuchungen bestehen geeignete Untergrundverhältnisse 
zur Versickerung des Niederschlagswassers. Bei Starkregenereignissen ist ein Notüberlauf 
in die öffentliche Mischwasserkanalisation vorzusehen.  
 

4 BAUWEISE  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Im Geltungsbereich gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. 
 

5 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die Festsetzung von Baugrenzen gemäß 
§ 23 BauNVO geregelt. Die Baugrenzen untergliedern sich in Baugrenzen für 
Hauptnutzungszwecke sowie Baugrenzen für Zubehöranlagen. Auf die Definition der planlichen 
Festsetzungen zu Baugrenzen wird verwiesen. 
 

5.1 Private Verkehrsflächen 
5.1.1 Zufahrten 

Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über die im Bebauungsplan ausgewiesenen 
Einfahrten und Ausfahrten zu erfolgen. 
Die Zufahrt zur Tiefgarage bei MU-2 (zu den Häusern 1-7) hat aus Richtung Osten über die 
neue Erschließungsstraße zu erfolgen.  

5.1.2 Stellplätze 
Die Anzahl der Stellplätze richtet sich nach der Garagen- und Stellplatzsatzung (GaStS) der 
Stadt Kelheim in der jeweils aktuellen Fassung. 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind auf den privaten Grundstücksflächen anzuordnen. Diese sind 
vorzugsweise auf den jeweils überbaubaren Flächen anzuordnen. 
Eine Tiefgaragennutzung ist zulässig. 
Besucherstellplätze im MU-2 können auch auf den öffentlichen Flächen östlich vom MU-2 
bereitgestellt werden. 
 

5.2 Abstandsflächen 
Im MU-1 und MU-3 gilt: 
Die Abstandsflächen sind gemäß Art. 6 BayBO zu den äußeren Grundstücksgrenzen 
benachbarter Baugrundstücke einzuhalten. Gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO wird die 
Geltung des Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO angeordnet. 
Im MU-2 gilt: 
Innerhalb des MU-2 werden gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO Außenwände zugelassen, die 
ein Unterschreiten der erforderlichen Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO 
ermöglichen. Hier sind die im Bebauungsplan ausgewiesenen überbaubaren 
Grundstücksflächen maßgebend. 
 

6 FIRSTRICHTUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Eine detaillierte Firstrichtung wird innerhalb des Geltungsbereiches nicht festgesetzt. 
 

7 ANZAHL DER WOHNUNGEN  (§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB) 

Bautyp Wohnungen (Whg.)  

MU-2 max. 80  Whg. 
MU-3 max. 12  Whg. 

Eine genaue Zuteilung der Anzahl der Wohnungen im MU-2 und MU-3  ist dem Lageplan zu 
entnehmen. 
 

8 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  (ART. 81 BAYBO) 
8.1 Gestaltung baulicher Anlagen 
8.1.1 Zubehöranlagen - Garagen/ Carports/ Nebengebäude 

Dachform: Pultdach (PD)/ Flachdach (FD)/ Satteldach (SD) 
Dachneigung: PD max. 15°, SD 20-35°; 
Dachdeckung: alle harten Deckungen/ Foliendach; 
 extensive Dachbegrünung ist zulässig; 

Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 
Dachüberstand: bei PD Ortgang und Traufe max. 0,50 m; 
 bei FD unzulässig; 
Dachaufbauten: unzulässig. 

 
8.1.2 Wohn- und Geschäftsgebäude 

Dachform: Pultdach (PD)/ Flachdach (FD)/ Satteldach (SD) 
Dachneigung: MU-1:   PD max. 10°, SD 20-25°; 
 MU-2 und MU-3: PD max. 10°, SD 20-35°; 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau; 
 bei PD: alle harten Deckungen/ Foliendach; 
 extensive Dachbegrünung ist zulässig; 

Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 
Dachüberstand: bei PD Ortgang und Traufe max. 2,00 m; 
 bei FD unzulässig; 
Dachaufbauten: unzulässig; 

zulässig nur untergeordnet für technische Anlagen im mittleren Drittel der 
Dachfläche. 

 
8.2 Einfriedungen 

Art und Ausführung: Holzzaun/ Metallzaun/ lebende Zäune; 
Höhe der Einfriedung max. 2,00 m ab OK fertigem Gelände; 

 Sichtschutzanlagen zwischen den Grundstücken sind bis max. 2,50 m 
zulässig. 

Sockel: max. 0,20 m zulässig. 
 
8.3 Gestaltung des Geländes 
 Abgrabungen/ Aufschüttungen: 

Aufschüttungen sind bis max. 1,50 m zulässig. 
Abgrabungen sind bis zum Straßenniveau der jeweiligen Erschließungsstraße zulässig, soweit 
es die bestehende Höhenlage zulässt, ansonsten unzulässig. 
Zulässig nur i.V.m. der Ausbildung von Tiefgaragen und anderen technischen Anlagen. 
Stützmauern: 
Art und Ausführung: Sichtbeton/ Steingitterkörbe (Gabionen)/ Natursteinmauern/ 
Höhe: max. 1,00 m ab fertigem Gelände. 
Weitere Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen am Baugebietsrand sind unzulässig. 
Die Böschungen entlang der nördlichen und östlichen Baugebietsgrenze sind als natürliche 
Böschungen auszubilden. 
Hinweise:  
Die Geländehöhen sind auf die jeweiligen benachbarten Grundstücke abzustimmen. Gemäß § 37 WHG sind 
Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderungen bezüglich wild abfließenden 
Wassers nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks erfolgen. 
Im Bauantrag sind sowohl die bestehenden als auch die geplanten Geländehöhen darzustellen. Maßgebend für 
die Ermittlung der Wandhöhen ist die FFOK-Erdgeschoss. 
 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 
 

9 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 
Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind als 
Rasen-, Wiesen- oder Pflanzflächen auszubilden. Eine Befestigung innerhalb dieser Flächen ist 
nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, Aufenthaltsbereiche und Einfriedungen zulässig. 
Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen im MU -2 und MU -3 welche als Hausgarten 
dienen, sind als solche zu begrünen und zu gestalten. 
Die nicht überbaubaren öffentlichen Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind 
als extensiv genutzte Wiesenflächen auszubilden und standortgerecht zu pflegen. Eine 
Befestigung dieser Flächen ist unzulässig. 
 

10 VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE,  ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE 
Die KFZ-Stellplätze, KFZ-Stauräume und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu 
gestalten (rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, Fahrspuren mit 
durchlässigen Zwischenräumen, Porenpflaster u. ä.). 
 

11 PFLANZ -/ SAAT MASSNAHMEN 
Die im Lageplan des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan angegebenen Baum-/ 
Strauchpflanzungen stellen eine Mindestanzahl an Pflanzungen dar.  
Die Anzahl und die Lage der Baum-/ Strauchpflanzungen sind mit Ausnahme der 
Straßenraumprägenden Gehölze variabel, wobei das planerische Konzept im Grundsatz 
einzuhalten ist. 

11.1  Flächen für Pflanzbindung auf privaten Grundstücken 
Zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Bäume und Sträucher gemäß 
den Artenlisten 14.2 und 14.3 und den darin festgesetzten Mindestqualitäten zu pflanzen, wobei 
vorwiegend standortgerechte Laubgehölze in Kombination mit Ziersträuchern zu verwenden 
sind.  
Bei Strauch- oder Baum-/ Strauchpflanzungen als Abschirmung zu den Nachbargrundstücken 
soll der Anteil heimischer Gehölze mindestens 60 %, im Übergangsbereich zur freien 
Landschaft 100 % betragen. 
Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche, die von baulichen Anlagen nicht überdeckt werden, 
ist zusätzlich ein heimischer Laubbaum entsprechend Artenliste 14.2 bzw. zwei Obstbäume in 
den festgesetzten Mindestqualitäten zu pflanzen. Im Bereich der Verkehrsflächen ist auf das 
Straßenraumprofil zu achten.  
 

11.2.  Flächen für Pflanzbindung auf öffentlichen Grünflächen  
Die Begrünung im Bereich der öffentlichen Grünflächen erfolgt entsprechend den festgesetzten 
Standorten mit Bäumen gemäß den Artenlisten 14.1 und 14.2, in den festgesetzten 
Mindestqualitäten. Die Begrünung im Bereich der öffentlichen Stellplätze erfolgt  entsprechend 
den festgesetzten Standorten mit Bäumen gemäß der Artenliste 14.2, in den festgesetzten 
M indestqualitäten. Bei Gehölzen, die straßenraumwirksam auf den öffentlichen Flächen 
festgesetzt sind, ist auf das Straßenraumprofil zu achten. 
 

12 PFLEGE DER GEHÖLZPFLANZUNGEN  
Die zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausfallende Bäume und 
Sträucher sind nach zu pflanzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den festgesetzten 
Güteanforderungen zu entsprechen haben und in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu 
pflanzen und arttypisch zu entwickeln sind. 
 

13 SCHUTZ UND ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE 
Zu erhaltender Baum- und Vegetationsbestand ist vor Beginn der Bauarbeiten durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind nach DIN 18920 "Schutz von Bäumen, 
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen" (neueste Fassung) durchzuführen. Die 
Bestimmungen der RAS-LP4 sowie der ZTV-Baumpflege sind zu beachten. Ausfallende 
G ehölze s ind  spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig nach zu 
pflanzen. 
 

14 ARTENLISTEN 
Bei der Gehölzverwendung is t auf das Einbringen autochthonen Pflanzmaterials  (Herkunftsregion 
5.2 Schwäbische und Fränkische Alb) zu achten. Zuläss ig sind a lle  regionaltypischen O bstgehölze, 
Nussbäume und Beerensorten gem. VöF -Lis te des Landkreises Kelheim. 

14.1  Gehölze 1. Ordnung  
Einzelgehölz: H, 3 x v ., mDB, 14-16 , (fa lls  erforderlich mit Straßenraumprofil) 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus   Berg -Ahorn 
Quercus robur    Stiel -Eiche 
Tilia  cordata    W inter-Linde 
und andere s tandortgerechte Arten.  
 

14.2  Gehölze 2. und 3. Ordnung  
Einzelgehölz: H, 3 x v ., mDB, 12-14 , (fa lls  erforderlich mit Straßenraumprofil) 
F lächige Pflanzung: vHei, 200-250 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche  
Prunus avium    Vogel -Kirsche  
Pyrus pyraster    Holzbirne  
Malus s ilvestris    Holz-Apfelbaum 
Salix caprea    Sal -W eide 
und andere standortgerechte Arten.  
 

14.3  Sträucher 
vStr, mind. 4 Triebe, 60 -100 
Co rnus sanguinea   Roter Hartriegel 
Cory lus avellana   Hasel  
L igustrum vulgare   Gewöhn licher Liguster 
Lonicera xy losteum   Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa   Schlehe, Schwarzdorn 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
W ildrosen und Beerensträucher in Arten 
und andere standortgerechte Arten.  

 
15 ARTENSCHUTZ 

Im Zuge der Einzelbaugenehmigung muss seitens der Bauwerber geprüft werden, ob Höhlen-
bäume entfernt werden. Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist zwingend  
erforderlich. Gegebenenfalls wird nach Abstimmung mit der Fachstelle eine ökologische Bau-
begleitung notwendig. Sprich unmittelbar vor der Fällung muss eine Kontrolle der Höhlen durch 
eine Fachkraft, einen Biologen, erfolgen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und  
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang muss weiterhin erfüllt werden. 

 

C) SCHALLSCHUTZ 
 
 
 

16 SCHALLSCHUTZ IM BEBAUUNGSPLAN 

16.1 Aktive r Schallschutz 
Vor Aufnahme der W ohnnutzung in Haus 7 auf Parzelle MU 2 ist zum Schutz der 
Terrassen  die im Bebauungsplan dargestellte Lärmschutzwand in vollem Umfang zu er-
richten. Die Oberkante der Wand muss mindestens in 1,80 Metern über Gelände zu liegen 
kommen und dabei witterungsbeständig und fugendicht ausgeführt sein und eine 
Luftschalldämmung von mindestens 20 dB aufweisen. Weiterhin sind die Balkone im 
Anschluss an die Südfassade durch erhöhte, geschlossen ausgeführte Brüstungen oder 
andere bauliche, gleichwertige Lärmschutzmaßnahmen abzuschirmen. Die Oberkante der 
baulichen Maßnahmen muss im 1. Obergeschoss in mindestens 1,60 m und im 
2. Obergeschoss in mindestens 1,45 m über der Fußbodenoberkante des jeweiligen 
Geschosses zu liegen kommen. Materialunabhängig müssen diese abschirmenden 
Maßnahmen fugendicht und witterungsbeständig ausgeführt werden und dabei eine 
Luftschalldämmung von mindestens 20 dB aufweisen. 
 
Schutzbedürftige Frei- und Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen, Balkone) von Neu- und 
Ersatzbauten, die ggf. in den in Abbildung 1 blau  gekennzeichneten Bereichen entstehen, 
sind durch vorgehängte Glasfassaden, Glaselemente oder andere bauliche, gleichwertige 
Lärmschutzmaßnahmen (z. B. erhöhte, geschlossen ausgeführte Brüstungen) so 
abzuschirmen, dass der tagsüber (6:00 bis 22:00 Uhr) in einem Mischgebiet geltende 
Immissionsgrenzwert IGW MI,Tag = 64  dB(A) der 16. BImSchV nachweislich eingeha lten 
wird. 
 

 
Abbildung 1: Lageplan mit Kennzeichnung der Bereiche in denen Schallschutzmaßnahmen für 
Außenwohnbereiche erforderlich s ind. 
 

16.2 Passiver Schallschutz 
Alle dem Schlafen dienenden Aufenthaltsräume von Neu- und Ersatzbauten in den 
Bauräumen MU-2 und MU-3, die durch Außenwandöffnungen (z. B. Fenster, Türen) in den 
in  Abbildung 2 rot  gekennzeichneten Bereichen oder in den rot markierten Fassaden 
be lüftet werden müssen, sind zur Sicherstellung ausreichend niedriger Innenpege l mit 
fensterunabhängigen schallgedämmten automatischen Belüftungsführungen/ systemen/ 
anlagen auszustatten. Deren Betrieb muss auch bei vollständig geschlossenen Fenstern 
eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl ermöglichen. Alternativ können 
auch andere bauliche Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn diese nachweislich 
schallschutztechnisch gleichwertig sind. 
 

 
Abbildung 2: Lageplan mit Kennzeichnung der Bereiche und der Fassaden, an denen Schall-
schutzmaßna hmen erforderlich s ind. 
 
 

1 PLANGRUNDLAGE  
Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) der Bayerischen Vermessungsverwaltung wurde von der 
Stadt Kelheim zur Verfügung gestellt. 
Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt und als Eigentumsnachweis nicht geeig-
net, da keine Gewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit gegeben ist. 
 

2 BODENSCHUTZ - SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 
VOR SCHÄDLICHEN UMW ELTEINW IRKUNGEN 
Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende Oberboden in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken verwen-
det werden kann. Er ist in seiner gesamten Stärke anzuheben und in Mieten (maximal 3,00 m 
Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. 
Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winter-
harten und stark wasserzehrenden Pflanzen (z. B. Luzerne, Waldstauden-Segge, Lupine) als 
Gründüngung anzusäen, eine Befahrung mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der 
DIN 19731 sind zu beachten. 

 
3 DENKMALSCHUTZ  

Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde sind umgehend dem 
Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Die 
aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegen-
stände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Best-
immungen des Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDschG wird verwiesen. 

 
4 NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE 

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB 
Art. 47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstän-
de einzuhalten: 
  0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe, 
  2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe, 
  bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Gehölze höher als 2,00 m. 

 
5 GRUNDW ASSERSCHUTZ 

Bauliche Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor Grundwasser 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Hochwassereinflussbereich der Donau. 
Daher ist es durchaus möglich, dass der mittlere Grundwasserstand von 339,00 m ü. NN. deut-
lich überschritten wird. Es wird aus diesem Grund darauf hingewiesen, dass Keller und Tiefga-
ragengeschosse bei Hochwasser der Donau fachgerecht gegen drückendes Wasser gesichert 
werden sollten. Genaue Angaben zum Höchsten Grundwasserstand (HGW) als Planungsgrund-
lage für Baumaßnahmen müssen durch ein Gutachten eines fachkundigen Ingenieurbüros  
ermittelt werden. Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauher-
ren, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Schichtenwasser sichern 
muss. Insbesondere hat der Bauherr zu überprüfen, ob Vorkehrungen gegen Grundwasserein-
tritt in Kellerräume, Tiefgaragen etc. zu treffen sind. Darüber hinaus sind bauliche Anlagen,  
soweit e rforderlich, druckwasserdicht und auftriebssicher auszubilden.  
Für das Bauen im Grundwasserschwankungsbereich sowie für eine evtl. notwendige Bauwas-
serhaltung ist beim Landratsamt Kelheim eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen.  
Sollte der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geplant sein, so ist die Anlagenverordnung 
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbe-
triebe (VAwS) zu beachten und die fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes 
Kelheim zu beteiligen. 
Die Anzeigepflicht von Grundwasserfreilegungen nach § 49 WHG bzw. die Erlaubnis mit  
Zulassungsfiktion nach Art. 70 BayWG sind zu beachten. 
 

6 NIEDERSCHLAGSW ASSERBESEITIGUNG 
Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und 
DIN EN 12056 zu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit sind die 
Zufahrten und PKW-Stellflächen soweit als möglich versickerungsfähig zu gestalten. 
Es wird weiterhin empfohlen, bei versickerungsfähigem Untergrund das Niederschlagswasser 
von den Dachflächen und den Grundstückszufahrten möglichst nicht in die Kanalisation 
einzuleiten, sondern mittels breitflächiger Versickerung über die belebte Bodenzone dem 
Untergrund zuzuführen oder über geeignete Rückhalteeinrichtungen (z. B. Teichanlagen, 
Regenwasserzisternen) zu sammeln. Im Vorfeld ist die ausreichende Sickerfähigkeit des 
Untergrundes nachzuweisen. 
Für eine schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 
ist die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) maßgebend. Weiterhin sind die 
"Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser" (TRENGW) zu beachten. 
Bei Dachdeckungen mit Zink-, Blei- oder Kupfergehalt, die eine Gesamtfläche von 50 m² 
überschreiten, sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen für die Dachwässer erforderlich. Bei 
beschichteten Metalldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. die 
Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer „lang“) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine 
entsprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen. 
Falls es bei Starkniederschlägen oder Schneeschmelze zu wild abfließendem Wasser kommen 
sollte, darf dieses nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. 
 

7 SCHALLSCHUTZ 
Sofern für die im Baufenster MU-1 ansässigen Betriebe Neugenehmigungen, Erweiterungen 
oder wesentliche Änderungen beantragt werden, soll von der zuständigen 
Genehmigungsbehörde im Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens die Vorlage 
schalltechnischer Gutachten angeordnet werden. Qualifiziert nachzuweisen ist darin für alle 
maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm, dass die zu erwartende 
anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch die bestehenden und geplanten Anlagen zu 
keinen unzulässigen anlagenbedingten Lärmimmissionen führt. Dazu sind die 
Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden 
Schallausbreitungsverhältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, 
Boden- und Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) 
entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der 
TA Lärm) zu ermitteln und unter Berücksichtigung der Summenwirkung der Geräusche 
sämtlicher anlagenbezogener Emittenten vergleichend mit den jeweils geltenden 
Immissionsrichtwerten der TA Lärm zu bewerten.  
Gleiches gilt für Neugenehmigungen von Gewerbebetrieben im Baufenster MU-3. 
Vorrangig vor der Verwirklichung passiver Schallschutzmaßnahmen wird den Bauherren eine 
schalloptimierte Grundrissorientierung empfohlen. 

8 HOCHW ASSERGEFAHRENLAGE 
Der gesamte Geltungsbereich liegt innerhalb der Hochwassergefahrenfläche HQe xtrem  (Qu elle: Onlineange-

bot zu Hoc hwassergefahre nkar ten und Hoc hwasserrisikokar ten des B ay er isc hen Landesamtes für Umwelt).  

Die Darstellung des HQextrem  dient in erster L inie der Information. Es bedeutet, dass bei Versagen der 
Hochwasserschutzeinrichtungen mit Überflutungen in diesem Bereich zu rechnen is t. 

Der W asserspiegel bei HQextre m  liegt dann bei ca. 345,00 m üNN, wodurch die W assertiefe bis zu 2 m  
beträgt. Bauwerber s ind entsprechend über diese potentielle  Gefährdung bei Versagen der Hochwas-
serschutzeinrichtungen zu informieren.  
Innerhalb des Hochwasserrisikogebietes der Donau dürfen bauliche Anlagen nur in e iner dem jeweili-
gen Hochwasserris iko angepassten Bauweise errichtet oder wesentlich erweitert werden (§78 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 W HG). Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen im Hochwasserris ikogebiet der  
Donau is t nur mehr e ingeschränkt zuläss ig (78 c Abs.2 W HG) 

 

9 LEUCHTMITTEL 
Die Verwend ung insektenfreundlicher Leuchtmittel (LED, natriumbedampft) wird angeraten. 

 

10 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 
Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsle itungen sollte  aus städtebaulichen und gesta lteri-
schen Gründe n im Einvernehmen mit den Leistungsträgern unterirdisch erfolgen. 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsle itungen 
e in Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kle ineren Sträuchern is t e in Mindestabstand von 
1,50 m ausreichend.  

 

11 ABFALLRECHT  
Größe, Zahl und Art der Abfa llbehältnisse richten sich nach den Bestimmungen der jeweiligen ge lten-
den Satzung. Kann der angefa llene Müll nicht direkt durch die Müllfahrzeuge abgeholt werden, muss 
von den Abfallbesitzern dieser zu dem nächsten anfahrbaren Sammelplatz gebracht werden. Auf § 16 
Nr. 1 der Unfa llverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (DGUV V43) wird verwiesen.  
 

12 ALTLASTEN  (§ 9 ABS. 1 NR.  14 BauGB)  
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden s ich entsprechend den gekennzeichneten Bereichen  
F lächen, deren Böden mit erheblich umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Es handelt s ich dabei  
um die Altlastenfläche KEH 4.31 mit Katasternummer 27300759. 
Eine Bebauung oder Nutzungsänderung innerhalb der a ls Altlastenflächen gekennzeichneten Bereiche, 
sowie die weitere Vorgehensweise, ist deshalb im Einzelfa ll im Vorfe ld mit den Fachste llen Landratsamt 
K e lheim -Staatliches Abfallrecht- und W asserwirtschaftsamt Landshut abzustimmen. Abfallrechtliche  
Erfordernisse, z. B. die fachgerechte Beprobung und Entsorgung von Aushubmateria l oder das weitere 
bodenschutzrechtliche Vorgehen bei der Altlast, z. B. Durchführung von orientierenden Untersuchungen, 
bleiben durch den geänderten Bebauungsplan unberührt und jederzeit vorbehalten. 
Bei einer Beantragung e ines Genehmigungsfre iste llungsverfahrens nach Art. 58 BayBO in der geken n-
zeichneten Altlastenfläche KEH 4.31 ist die geplante Baumaßnahme zwingend vorab mit der Stadt Kel-
heim, dem Landratsamt Kelheim, Baugenehmigungsbehörde, und dem Landratsamt Kelheim, Sachge-
biet Staatliches Abfa llrecht abzuklären. 

 

13 REGENERATIVE ENERGIENUTZUNG 
Im Planungsgebiet sollen Anforderungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Energien, der Ener-
gieeffizienz sowie der Energieeinsparung besondere Berücksichtigung finden. In der Planung werden 
daher inhaltlich diese Zie lsetzungen getroffen durch die Berücksichtigung von ausreichend dimensio-
nierten Abständen zwischen den Baukörpern (Verschattung) und der Zuläss igkeit von Solar- und Pho-
tovolta ikmodulen. Diese sollen jedoch nur eine untergeordnete Stellung gegenüber dem Gründach  
besitzen. Ebenso werden in den örtlichen Bauvorschriften keine einschränkenden Vorgaben hins ichtlich 
der Belichtung oder Fassadengesta ltung getroffen, die e ine Nutzung solarer W ärmegewinnung bei der 
Grundrissorientierung e inschränken. Grundsätzlich wird zudem die Nutzung erneuerbarer Energien in 
Form von solarer Strahlenenergie für Heizung, W armwasseraufbereitung, zur Stromerzeugung sowie 
zur allgemeinen Kraft-W ärme-Kopplung empfohlen.  
 

14 DIN-NORMEN 
Die DIN -Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, s ind bei der Stadt zugänglich.  

 

15 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die vermessenen 
Grundstücksflächen der F lurnummern 1231/3, 1231/4, 1236/1, 1236/2, 1275 (Teilfläche), 1275/1, 1277 
der Gemarkung Kelheim mit e iner F läche von 14.611 m². 

 

16 INKRAFTTRETEN 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 

 

Sonstige Planzeichen 
 

Bezeichnung abgegrenzter Nutzungsbereiche (Quartiersgliederung) 
 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (Teilnutzungsgrenze) 
 

Stellplätze/ Carports/ Nebengebäude 
 

Tiefgarage 
 

Gebäudebezeichnung  (Beispiel) 
 

maximale Anzahl zulässiger Wohnungen  (Beispiel) 
 

Fläche für Fahrradstellplätze 
 

Müllsammelstelle - geplant 
 

Bezugspunkt Höhenlage baulicher Anlagen (siehe Ziffer 2.4) 
Der Bezugspunkt zur Definition der Höhenlage ist jeweils an der 
Grundstücksgrenze mittig innerhalb der privaten Verkehrsflächen zu wählen. 

 
Private, nicht  überbaubare Grundstücksflächen 
Hausgartennutzung 

 
Böschung - geplant/ bestehend 

 
Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich m it umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind – Altlastflächen 
 Altlastenfläche KEH 4.31 mit Katasternummer 27300759 
D atenquelle: Nac hr ic htliche Übernahme, Stadt K elheim  

 
Kinderspielplatz - geplant 

 
Quartiersplatz - geplant 

 
Fläche für Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand) 

 
Nutzungsschablone 
1. Art der baulichen Nutzung 
2. Grundflächenzahl (GRZ) 
3. Gesch ossflächenzahl (GFZ) 
4. Vollgeschosse (VG) 
5. W andhöhe (W H) 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes/ 
Grünordnungsplanes durch das vorhabenbezogene Deckblatt 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Urbanes Gebiet (siehe Ziffer 1) 
 
Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
Zahl der Vollgeschosse 
 

max. 2 Vollgeschosse 
 
max. 3 Vollgeschosse 
 
2 Vollgeschosse zwingend 
 
3 Vollgeschosse zwingend 
 
4 Vollgeschosse zwingend 

 
Bauweise, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

 
Baugrenze 1:  Die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbau-

baren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen 
festgesetzt. 

 
Baugrenze 2:  Terrassen und Balkone sowie deren Überdachungen 
 
Baugrenze 3: Fläche für bauliche Anlagen zur Tiefgaragennutzung (TGa) 
 
Baugrenze 4: Fläche für Stellplätze/ Carports/ Nebengebäude 
 

Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche - geplant 
Haupterschließung 

 
Öffentlicher Gehweg/ Geh- und Radweg 

 
Straßenbegrenzungslinie 

 
Private Verkehrsflächen 
nicht eingezäunt; zur Erschließung der Bauparzellen 

 
Einfahrt/ Ausfahrt 

 
Öffentliche Parkflächen 

 
Sichtfelder 
Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen, außer Zäunen, 
neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art 
und Zäune sowie Stapel, Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene 
erheben.  
 

Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
 

Öffentliche Grünfläche - Planung mit Pflanzgebot  
Straßenbegleitgrün 
 

Flächen für den Hochwasserschutz 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 
 

Hochwassergefahrenfläche HQ extrem – Grenze 
Datenquelle: Nachrichtliche Übernahme, Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de 

 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege 
und zur Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

Einzelgehölz - geplant 
 

Einzelgehölz - bestehend und zu erhalten 
 

Gehölzgruppe (Baum-/ Strauchpflanzung) - geplant 
 

Einzelgehölz - entfällt 
 

Flurnummer 
 

Flurstücksgrenze mit Grenzstein 
 

Baubestand 
 

Baubestand - entfällt 
 

Geplante Bebauung Wohngebäude (Vorschlag) 
 
Geplante Gebäude Gewerbegebäude (Vorschlag) 

 
Geplante Carports/Garagen (Vorschlag) 

 

Die Änderung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 02 „Kelheim-Kelheimwinzerstraße-
Weinbergweg“ durch das vorhabenbezogene Deckblatt Nr. 04 erfolgt gemäß § 13a BauGB als  
Bebauungsplan der Innenentwicklung und wurde i m  beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a Abs. 2 BauGB durchgeführt. Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB wurde entsprechend § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB in vorliegender Situation abgese-
hen. 

 
 
 
1  Aufstellungsbeschluss 

Die Stadt Kelheim hat in der Sitzung vom 05.02.2018 die Änderung des Bebauungsplanes mit Grün-
ordnungsplan durch das vorhabenbezogene Deckblatt Nr. 04 beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 30.04.2019 ortsüblich bekanntgemacht. 

 
2  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB fand vom 30.04.2019 bis 
20.05.2019 statt. 

 
3  Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Deckblattes Nr. 04 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
Nr. 02 „Kelheim-Kelheimwinzerstraße-Weinbergweg“, in der Fassung vom 03.06.2019, wurde gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.07.2019 bis 23.08.2019 öffentlich aus-
gelegt. 

 
4  2. Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf II des vorhabenbezogenen Deckblattes Nr. 04 zum Bebauungsplan mit Grünordnungs-
plan Nr. 02 „Kelheim-Kelheimwinzerstraße-Weinbergweg“, in der Fassung vom 14.10.2019 wurde 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB i.V. mit § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 
22.11.2019 bis 02.01.2020 öffentlich ausgelegt. 

 
5  3. Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf III des vorhabenbezogenen Deckblattes Nr. 04 zum Bebauungsplan mit Grünordnungs-
plan Nr. 02 „Kelheim-Kelheimwinzerstraße-Weinbergweg“, in der Fassung vom 03.02.2020 wurde 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB i.V. mit § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 
09.03.2020 bis 27.03.2020 öffentlich ausgelegt. 

 
6  Satzungsbeschluss 

Das vorhabenbezogene Deckblatt Nr. 04 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 02 „Kelheim-
Kelheimwinzerstraße-Weinbergweg“ wurde mit Beschluss vom 20.04.2020 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
und Art. 81 BayBO in der Fassung vom 20.04.2020 als Satzung beschlossen. 

 
 
 
 

Stadt Kelheim, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

 
7  Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 
 

Stadt Kelheim, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

 
8  Inkrafttreten 

Das vorhabenbezogene Deckblatt Nr. 04 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan  
N r .  02 „Kelheim-Kelheimwinzerstraße-W einbergw eg“ wurde am __.__.____ gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Das vorhabenbezogene Deckblatt Nr. 04 zum Bebau-
ungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 02 „Kelheim-Kelheimwinzerstraße-Weinbergweg“ tritt mit der Be-
kanntmachung in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird hingewiesen. 

 
 
 
 

Stadt Kelheim, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 
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